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DREAD DISEASE – Absicherung bei schweren Krankheiten 

 

So schützen Sie sich und Ihre Familie vor den finanziellen Folgen einer schweren Erkrankung 

 

 

 

Für Sie gilt:  

Eine ernsthafte Erkrankung stellt alles infrage – 

auch die Lebens- oder Finanzplanung.  

 

Ob Sie arbeiten können oder nicht, Ihre finanziel-

len Verpflichtungen müssen Sie weiterhin erfüllen. 

Eine Absicherung bei schweren Krankheiten stellt 

Ihnen nach der Diagnose einer schweren Erkran-

kung einen festgelegten Geldbetrag zur Verfü-

gung.  

So erhalten Sie sich den finanziellen Freiraum für 

das Wichtigste: Ihre Lebensqualität. 

 

Was alles passieren kann 

Bei Sabine Brunner, 43 Jahre alt, wird nach einem 

wahren Ärztemarathon Multiple Sklerose diagnos-

tiziert.  

Noch ist sie in ihrer Mobilität nicht einge-schränkt, 

aber die Prognose ist nicht günstig. Schon heute 

möchte sie Vorkehrungen treffen für die Zeit, in 

der sie ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewälti-

gen kann.  

Die Leistung aus ihrer Dread Disease Versicherung 

in Höhe von 80.000 Euro verwendet sie, um ihr 

Haus behindertengerecht auszustatten.  

 

Der Schauwerbegestalter Kai Brunkhorst erleidet 

einen Schlaganfall. Ob er seinen aufreibenden 

Beruf auch in Zukunft ausüben kann, ist noch 

ungewiss.  

Seine Dread Disease Versicherung zahlt nach der 

Diagnose 100.000 Euro und hilft ihm damit, zu-

mindest für die nächsten drei Jahre verlässlich 

planen zu können.  

 

Der selbstständige Unternehmensberater John 

Mayer ist erheblichem Leistungsdruck ausgesetzt. 

Es fällt ihm zunehmend schwerer, diesem stand-

zuhalten.  

Zu den beruflichen Herausforderungen kommen 

noch finanzielle Probleme, denn Mayer kann sein 

Hypothekendarlehen aufgrund der schlechten 

Auftragslage nur noch unter Schwierigkeiten be-

dienen.  

Sein Körper präsentiert ihm die Quittung: Herzin-

farkt mit nur 42 Jahren.  

Die Versicherungsleistung in Höhe von 200.000 

Euro verschafft ihm eine Verschnaufpause und 

stellt sicher, dass er die Kreditsorgen abhaken 

kann.  

 

Brigitte Beckord steht mitten im Berufsleben, als 

sie die Diagnose Blutkrebs ereilt.  

Bislang hatte sie ihre Lebensträume in die Zukunft 

verschoben, aber jetzt will sie nicht länger warten.  

Sie verwendet die Leistung aus ihrer Dread Dise-

ase Versicherung für den lang geplanten Trip nach 

Indien und Südostasien.  

 

Was ist versichert? 

Die Leistungsbilder der einzelnen Versicherungs-

unternehmen sind sehr unterschiedlich.  

In der Regel werden neben anderen diese Krank-

heitsbilder oder Ereignisse versichert:  

 

▪ Herzinfarkt 

▪ Schlaganfall 

▪ Krebs 

▪ Bypass-Operation 

▪ Transplantation von Hauptorganen 

▪ Fortgeschrittene Lebererkrankung 

▪ Fortgeschrittene Lungenerkrankung 

▪ Knochenmarktransplantation 

▪ Erkrankungen des zentralen Nervensystems 

▪ Querschnittslähmung 

▪ Funktionsverlust von Gliedmaßen 

▪ Multiple Sklerose 

▪ Taubheit 

▪ Blindheit 

▪ Sprachverlust 

▪ Schwerer Unfall 

▪ Abhängigkeit von einer dritten Person 

 

Je nach Anbieter kann der Umfang der versicher-

ten Erkrankungen unterschiedlich sein.  



Wer braucht eine Absicherung bei schweren 

Krankheiten? 

Eine schwere Erkrankung kann jeden treffen. 

Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall gelten heute 

als Volkskrankheiten.  

 

 
 

Fast eine Million Menschen erkranken jährlich 

daran.  

Herz-Kreislauferkrankungen sind nach einer Un-

tersuchung des Robert-Koch-Institutes in Deutsch-

land nach wie vor die häufigste Todesursache.  

In den vergangenen Jahren ist jedoch ein deutli-

cher Rückgang der Sterblichkeitsrate zu verzeich-

nen. 

 

Auch wenn die Überlebenschancen aufgrund des 

medizinischen Fortschritts steigen, stellen sich 

viele ernste Fragen.  

▪ Wie geht es finanziell weiter, wenn eine 

schwere Krankheit eingetreten ist?  

▪ Ist meine Familie ausreichend abgesichert?  

▪ Was, wenn Kosten für eine erfolgversprechen-

de Therapie entstehen, die von der Kranken-

versicherung nicht übernommen werden?  

 

Die Schwere Krankheiten Absicherung ist wichtig 

für jeden, der von seiner Arbeitskraft lebt.  

Aber auch Hausfrauen und -männer, Studierende 

und Schüler können den zusätzlichen Kapitalbe-

darf bei Eintritt einer schweren Krankheit absi-

chern. 

 

Unterschiede zur Berufsunfähigkeitsversicherung 

Anders als die Berufsunfähigkeitsversicherung 

(BU) zahlt die Dread Disease Versicherung auch 

dann, wenn eine versicherte Erkrankung eintritt, 

aber nicht zur Berufsunfähigkeit führt.  

Im Fall von psychischen Problemen, die eine Be-

rufsunfähigkeit nach sich ziehen, zahlt sie indes in 

der Regel nicht.  

Deshalb ergänzen sich Berufsunfähigkeitsversiche-

rung und die Schwere Krankheiten Absicherung in 

idealer Weise. Während die BU eine Rente zahlt, 

erbringt die Schwere Krank-heiten Absicherung 

nach der Diagnose einer versicherten Erkrankung 

eine Einmalzahlung.  

 

Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkran-

kung hängt im Normalfall nicht vom ausgeübten 

Beruf ab. Deshalb erhalten im Rahmen der 

Schwere Krankheiten Versicherung auch Men-

schen bezahlbaren Versicherungsschutz, die in der 

BU keinen oder nur sehr teuren Schutz bekom-

men könnten. Auch bei Vorerkrankungen kann 

der Vertrag eine sinnvolle Alternative zur BU dar-

stellen.  

 

 
 

Wie wird die Versicherungssumme ermittelt? 

Die Versicherungssumme sollte sich am finanziel-

len Bedarf bei Eintritt einer schweren Erkrankung 

orientieren.  

Wir empfehlen, dabei den Kapitalbedarf für Um- 

und Ausbauten der Wohnung ebenso zu berück-

sichtigen wie eventuell vorhandene Verbindlichkei-

ten, die bei einer schweren Krankheit eventuell 

nicht mehr bedient werden können.  

 

Entscheidend für die Kalkulation und damit für die 

Höhe des Beitrags sind Leistungsumfang, Alter, 

Gesundheitszustand und die Laufzeit.  

Bei einigen Versicherern können auch Todesfall-

leistungen an Hinterbliebene eingeschlossen wer-

den.  

 

Wie sehen die steuerlichen Regelungen aus? 

Der Beitrag für eine Schwere Krankheiten Versi-

cherung ist im Rahmen der Vorsorgeaufwendun-

gen steuerlich absetzbar, sofern die Höchstbeiträ-

ge noch nicht ausgeschöpft sind.  

Die Versicherungsleistung ist für den Versiche-

rungsnehmer in der Regel steuerfrei.  

Leistungen an Dritte unterliegen der Schenkungs- 

bzw. der Erbschaftsteuer, wenn der Anspruch 

aufgrund einer Schenkung des Versicherungsneh-

mers oder durch Erwerb von Todes wegen ent-

standen ist. 

 

Welche Leistungen können Sie erwarten? 

Bei Diagnose einer versicherten schweren Erkran-

kung wird die vereinbarte Leistung fällig.  

Sind Leistungen für den Todesfall vereinbart, 

werden diese nach Vorlage der Sterbeurkunde 

erbracht. 



In welchen Fällen wird keine Leistung fällig? 

Es besteht keine Leistungspflicht bei Vorsatz und 

Ausübung einer Straftat sowie einer Schädigung 

durch Kernenergie.  

Einige Versicherer schließen bestimmte Krebsar-

ten wie beispielsweise Bauchspeicheldrüsenkrebs 

oder Hautkrebs von der Leistung aus. Innerhalb 

des Vertrages können sowohl Warte- als auch 

Karenz-zeiten vereinbart werden. 

 

 

 

Wer ist Ihr Ansprechpartner? 

Als Ihr Versicherungsmakler beraten wir Sie unabhängig und bedarfsgerecht, betreuen Sie langfristig und 

unterstützen Sie tatkräftig im Schadenfall. 
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